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Wien, Mai 2009 

 
Kritik am „Umgebungslärm-Aktionsplan Österreich 2008“, Teil B13, Flugverkehr 

(Brigitte Buschbeck, 1230 Wien, Krobothgasse 13) 
 
Der vorliegende „Umgebungslärm-Aktionsplan Österreich 2008, Teil B13“ wird den Zielen der 
EU-Richtlinie 2002/49/EG , sowie den eigenen, in der Einleitung gesetzten Zielen, nicht gerecht. 
 

Zitat, Artikel 1 der EU-RL, Ziele: 
„Mit dieser Richtlinie soll ein gemeinsames Konzept festgelegt werden, um vorzugsweise schädliche 
Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie 
zu mindern. Hierzu werden schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt: ….. 
 c) auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Annahme von Aktionsplänen durch die  Mitgliedstaaten 
mit dem Ziel, den Umgebungslärm so weit erforderlich und insbesondere in  Fällen  in denen das Ausmaß der 
Belastung gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann, zu verhindern  und zu mindern und die 
Umweltqualität in den Fällen zu erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist……“ 

 
Zitat in der Einleitung des Umgebungslärm-Aktionsplans, Teil B13: 
„Ziel der Aktionspläne ist, schädlichen Auswirkungen von Umgebungslärm auf die 
menschliche Gesundheit sowie unzumutbaren Belästigungen durch Umgebungslärm 
entsprechend Erkenntnissen der Wissenschaft vorzubeugen oder entgegenzuwirken. 
Dazu sind auch Gebiete, die auf Grund ihrer Ausweisung bzw. Nutzung einen 
besonderen Schutzanspruch hinsichtlich Lärm aufweisen, zu erhalten und vor einer 
weiteren Lärmbelastung zu schützen.“ 

 
1. Der vorliegende Aktionsplan stützt sich auf geltende Schwellwerte im „Bundes-

Umgebungslärmschutzgesetz (BGBI I 60/2005) und die Bundes-Umgebungsverordnung 
(BGBI II 144/2006). Diese sind für den Fluglärm mit Lden=65 dB, Ln=55dB unakzeptabel 
hoch, sie liegen weit über den von der WHO geforderten Werten. Sie sind daher nicht für das 
Ziel geeignet, „die schädlichen Auswirkungen einschließlich Belästigung auf die  
österreichischen Bevölkerung zu verhindern".  
Die WHO Richtlinie sieht generell, ohne Spezifikation der Quellen,  für Lärm einen 
Richtwert von 55dB(A) für den Tag und von 45 dB(A) für die Nacht für Wohngebiete(außen)  
vor, ab dem schwere Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Mit den im vorliegenden 
Aktionsplan festgelegten Werten, würden (bei gleicher Schallerzeugung pro Flugzeug) 10 

mal mehr Flugzeuge uns überfliegen dürfen, als bei Einhaltung der WHO Richtlinie.  

Darüber hinaus haben sich die Schwellwerte für negative gesundheitliche Effekte in den 
letzten Jahren nach unten verschoben. Neuere Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
zeigen auf, dass bei Fluglärm schon bei 40 dB(A), gesundheitliche Schädigungen auftreten –  
(Zitat im Anhang: Auszug aus der von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen HYENA-
Studie). 
 

Ein Aktionsplan, der erst bei Lden=65 dB(A) und Ln=55dB(A) beginnt, hat sicher nicht  das 
oben zitierte EU-Ziel und das Wohl der Bevölkerung im Auge!! 

 
2. Die im Aktionsplan ausgewiesenen Schwellwerte orientieren sich nicht an den Dosis-

Wirkungs-Relationen, somit nicht an den wahren und größeren stör-und-krankmachenden 
Effekten des Flugverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr. Das ist im Widerspruch zur EU-
Richtlinie 2002/49/EG, Anhang III, „Methoden zur Bewertung der gesundheitlichen 
Auswirkungen“:  
„Für die Bewertung der Auswirkungen von Lärm auf die Bevölkerung sollten Dosis-Wirkung-Relationen 
verwendet werden. Die Dosis-Wirkung-Relationen, die durch künftige Änderungen dieses Anhangs nach 
Artikel 13 Absatz 2 eingeführt werden, betreffen insbesondere Folgendes: 
--- die Relation zwischen Belästigung und Lden für Straßenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglärm sowie für 
Industrie- und Gewerbelärm,  
---  die Relation zwischen Schlafstörung und Lnight für Straßenverkehrs-, Eisenbahn- und Fluglärm sowie für 
Industrie und Gewerbelärm…..“ 
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      Die Dosis-Wirkungs-Beziehungen im  
"EU Position Paper on  dose response relationships between transportation and 

annoyancs" EC, 2002, ISBN 92-894-3894-0  

und neuere Erkenntnisse zeigen, dass der Fluglärm wesentlich mehr beeinträchtigt als der 
Straßen- und  Schienenlärm.  
Aus einer neueren Studie von Martin van den Berg 2007 [Zitat] kann man ersehen, dass 55 
dB(A) im Straßenlärm etwa die gleiche Störwirkung verursacht wie 45 dB(A) im 
Flugverkehr! – Siehe: 
 

 “Update Dose-Effect Relations for Annoyance for Aircraft Noise”, Steering Group Noise”, Martin van den 
Berg, 24. 1. 2007, Tampere,  zu finden unter dem link 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/noisedir/library?l=/noisessteeringsgroupsmee/meeting_20_2007/presen
tations/noise_health/aircraft-note-mvdb2007pp/_EN_1.0_&a=d 

Dieser Sachverhalt kommt auch in den WHO-Richtlinien wie folgt zum Ausdruck: 
Zitat unter Punkt 4.3 „Specific Environments“: 
“If the noise includes a large proportion of low-frequency components, values even lower than the guideline 

values will be needed, because low-frequency components in noise may increase the adverse effects 
considerably. When prominent low-frequency components are present, measures based on A-weighting are 
inappropriate. However, the difference between dBC (or dBlin) and dBA will give crude information about the 
presence of low-frequency components in noise. If the difference is more than 10 dB, it is recommended that a 
frequency analysis of the noise be performed.” 
 

In der Tat zeigt der Fluglärm ein Maximum bei den Frequenzen um 100Hz, wo nach den 
heutigen Erkenntnissen eine Bewertung nach dB(C) dem Stör und krankmachenden Effekt 
durch den verursachten Donner näher kommt. In diesem Bereich  ergibt eine Messung nach 
dB (C) eine um 10 bis 20 dB höhere Störwirkung als nach dB(A)!  
 

3. Ein Aktionsplan, der sich nur auf zeitlich gemittelte Werte Leq stütz, berücksichtigt nicht, 
dass der Fluglärm gepulst auftritt. Leq gibt  die Störwirkungen nicht wieder, die durch die 
Schallspitzen entstehen.  
Dieser Sachverhalt kommt auch wieder in den WHO-Richtlinien wie folgt zum Ausdruck: 
Zitat unter Punkt 4.3 „Specific Environments“: 
“Noise measures based solely on LAeq values do not adequately characterize most noise environments and do 
not adequately assess the health impacts of noise on human well-being. It is also important to measure the 
maximum noise level and the number of noise events when deriving guideline values.” 
 

Auch die EU-Richtlinie 2002/49/EG geht im Anhang 1,3 „Zusätzliche Lärmindizes“ auf den 
Fall des gepulsten Lärms, wo zusätzliche Lärmindizes angebracht sind, ein.   
Eine  Berücksichtigung der Lärmspitzen und Häufigkeiten fehlt aber bei der 

vorliegenden Aktionsplanung. 

 

4. Zu Punkt 6 im Umgebungslärm-Aktionsplan, „Anzahl der betroffenen Personen“: Nur 
      Lärmzonen mit Lden ≥65 dB(A) und Ln ≥55 dB(A) sind erfasst. Da diese Werte viel zu hoch 

angesetzt sind, ergibt sich aus der angefügten Tabelle kein Rückschluss auf die Anzahl der 
von Fluglärm betroffenen Personen in Österreich.  

 
5. Zu Punkt 9, Maßnahmen der Aktionsplanung: 
      Aus den teilweise sehr vagen Statements (z.B.: “Ermöglichung von Maßnahmen, um ein 

Höchstmaß an Umweltnutzen möglichst kostengünstig zu erreichen“) ist nicht zu entnehmen, 
wie das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie das anstehende 
Lärmproblem um den Großflughafen Schwechat in den Griff bekommen will. 
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ANHANG  
 
Betreffend die von der EU- Kommission in Auftrag gegebene HYENA-Studie 
 
1. 
European Heart Journal 
doi:10.1093/eurheartj/ehn013 
 
Acute effects of night-time noise exposure on 
blood pressure in populations living near airports 
 
2. 
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Verkehrs- und Fluglärm machen auf Dauer krank  
Internationale Studie zeigt erneut: Mit steigender Lärmbelastung, steigt der Blutdruck  
Lärm nervt nicht nur, Lärm kann auch krank machen: So haben etwa Personen, die erhöhtem 
Nachtfluglärm ausgesetzt sind, häufiger höhere Blutdruckwerte, als Menschen in ruhigeren 
Wohngebieten. Schon ein Anstieg des nächtlichen Fluglärmpegels um 10 Dezibel [dB(A)] im 
Schallpegelbereich zwischen 30-60 [dB(A)] erhöht das Risiko für Bluthochdruck bei Frauen und 
Männern um rund 14 Prozent 


